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Information zur Beschlussvorlage A-00-192/24
„Geschäftsordnung des Amtsausschusses des Amtes Brück"

Sehr geehrte Amtsausschussmitglieder,

bei der Ausarbeitung weiterer Geschäftsordnungen für einige unserer
amtsangehörigen Gemeinden ist ein Fehler in den lhnen zur oben genannten
Beschlussvorlage vorgelegten Entwürfen und der Synopse aufgefallen.
Eine Geschäftsordnung regelt lediglich organisationsinternes Recht der
Vertreterkörperschaft. Daher unterliegt sie nicht den Formvorschriften für gemeindliche
Satzungen. Eine entsprechende Bekanntmachungsanordnung, öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt und ein Veröffentlichungsvermerk sind daher nicht
erforderlich. Die Geschäftsordnung wird ausschließlich auf der Homepage des Amtes
Brück für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und kann
selbstverständlich auch zu den Öffnungszeiten und nach Terminabsprache in den
Unterlagen eingesehen werden.

Sie erhalten daher für die Beschlussfassung am 19.02.2024 diese Information mit den
jeweils letzten Seiten zu den vorhandenen: „Anlagen 1: Entwurf der
Geschäftsordnung", „Anlage 2: Entwurf mit farblichen Markierungen" und „Anlage 3:
Synopse". Die Anpassung befindet sich auf der jeweils letzten Seite, weshalb auf das
Austauschen der gesamten Anlagen verzichtet wird und nur die jeweilige letzte Seite
mit der entsprechenden Anpassung übermittelt wird.

Sollten Sie Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung.

Beste Grüße aus Brück

Antje Schulze
Sitzungsdienst
033844/62-150

Sprechzeiten: Bankverbindungen
Dienstag 9.00-12.00 / 13.00-18.00 Uhr Mittelbrandenburgische Sparkasse VR-Bank Fläming e.G. Deutsche Kreditbank AG
Donnerstag 9.00-12.00 / 13.00-16.00 Uhr IBAN DE52 1605 0000 3657 0744 13 IBAN DE78 1606 2008 4203 2245 01 IBAN DE66 1203 0000 1021 4307 70
Freitag 9.00-12.00 (Meldeamt) BIC WELADED1PMB BIC GENODEF1LUK BIC BYLADEM1001

E-Mail:
Nähere lnformationen

infoeamt-brueck.de (zu verwenden i. S. d. § 2 Abs. 1 eGovG)
finden Sie unter www.amt-brueck.de/impressum



Geschäftsordnung des Amtsausschusses des Amtes Bruck

über eine Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt
wurde, genehmigt ist.

(6) Bei einem Ausscheiden aus dem Amtsausschuss sind alle vertraulichen Unterlagen
sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der
Amtsverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden. Die
ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. Löschung aller vertraulichen
Unterlagen gegenüber dem Hauptverwaltungsbeamten schriftlich zu bestätigen.

Vierter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 22
lnkrafttreten

Die Geschäftsordnung des Amtes Brück tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch den
Amtsausschuss in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 03.12.2014 außer Kraft.

Brück, den ...........

Ralf Werner
Vorsitzender des Amtsausschusses

Da die Geschäftsordnung nur organisationsinternes Recht der Vertreterkörperschaft regelt,
unterliegt sie nicht den Formvorschriften für gemeindliche Satzungen und bedarf daher zu ihrer
Wirksamkeit keiner öffentlichen Bekanntmachung.
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Geschäftsordnung des Amtsausschusses des Amtes Brück

(5) Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang
stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift
über eine Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt
wurde, genehmigt ist.

(6) Bei einem Ausscheiden aus dem Amtsausschuss sind alle vertraulichen Unterlagen
sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der
Amtsverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben werden. Die
ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. Löschung aller vertraulichen
Unterlagen gegenüber dem Hauptverwaltungsbeamten schriftlich zu bestätigen.

Vierter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 4-8 22
lnkrafttreten

Die Geschäftsordnung des Amtes Brück tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch den
Amtsausschuss in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung, die am 18. April 2011
besc,11-lessen-wurde7 vom 03.12.2014 außer Kraft.

Brück, den ..........

Ralf Werner
Vorsitzender des Amtsausschusses

Da die Geschäftsordnung nur organisationsinternes Recht der Vertreterkörperschaft regelt,
unterliegt sie nicht den Formvorschriften für gemeindliche Satzungen und bedarf daher zu ihrer
Wirksamkeit keiner öffentlichen Bekanntmachung.
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Karl-Heinz Borgmann Ralf Werner
Vorsitzender des Amtsausschusses Vorsitzender des Amtsausschusses

Bekanntmachungsanordnung Da die Geschäftsordnung nur organisationsinternes Recht
der Vertreterkörperschaft regelt, unterliegt sie nicht den
Formvorschriften für gemeindliche Satzungen und bedarf
daher zu ihrer Wirksamkeit keiner öffentlichen Bekanntma-
chung.

Da keine Bekanntma-
chung erforderlich ist,
wird keine entspre-
chende Anordnung be-
nötigt.

Die vorstehende im Amtsausschuss des Amtes Brück am
15.9.2014 beschlossene Geschäftsordnung des Amtes
Brück wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück, dem
„Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt
Brück und das Amt Niemegk — Flämingbote" öffentlich be-
kannt gemacht.

Brück, den 09.12.2023
Großmann
Amtsdirektor

Die Geschäftsordnung des Amtes Brück wurde am
16.01.2015 durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück, dem
„Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt
Brück und das Amt Niemegk — Flämingbote" öffentlich be-
kannt gemacht.

Brück, den 12.02.2015
G roßm an n
Amtsdirektor
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